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Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,

nach knapp 50 Jahren hat das Statistische Landesamt Anfang 2024 seinen 
Standort von Stuttgart Heslach nach Fellbach im Rems-Murr-Kreis verlegt. 
Dies ist ein guter Zeitpunkt und Anlass um einen Blick darauf zu werfen, 
was sich im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte in der amtlichen Statistik in 
Baden-Württemberg alles getan und verändert hat.

Gesellschaftliche, politische und auch technische Entwicklungen haben 
die Anforderungen an die Statistikproduktion und damit auch an die Arbeit 
der Statistikerinnen und Statistiker geprägt. Heute werden rund 300 Stati-
stiken erhoben und stetig weiterentwickelt, deren Ergebnisse in unter-
schiedlichen Formen für die Nutzerinnen und Nutzer veröffentlicht werden. 

Statistiken zu erstellen ist kein statischer Prozess. Änderungen in den Er-
hebungsmerkmalen, Anpassungen der Erhebungsmethoden und das  
Bestreben mit möglichst wenig Aufwand für die Auskunftgebenden bei 
gleichbleibender, bzw. sogar immer höheren Anforderungen an die Ergeb-
nisse, machen diese Arbeit aus und sind kontinuierlicher Bestandteil  
unserer Aufgabe. 

So gilt es auch in Zukunft, die Inhalte und Methoden stetig der Zeit anzu-
passen. Nicht zuletzt sind die Herausforderungen der Digitalisierung auch 
und sogar im Besonderen wichtige Instrumente für die Statistik der  
Zukunft.

Das Statistische Landesamt wird sich diesen Aufgaben auch in den neuen 
Dienstgebäuden in Fellbach widmen.

Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse für Ihre Arbeit.

Dr. Anke Rigbers 
Präsidentin 
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Rückblick auf die letzten rund  
50 Jahre amtliche Statistik
in Baden-Württemberg
Neuer Standort des Statistischen Landesamtes  
Baden-Württemberg – von Heslach (1974)  
nach Fellbach (2024)

Dr. Anke Rigbers

Vor 50 Jahren, im Mai 1974, wurden zwölf 
über das ganze Stadtgebiet Stuttgarts ver-
teilte Dependancen des Statistischen Landes-
amtes Baden-Württemberg an einem gemein-
samen Standort (neu erbautes Amtsgebäude) 
im Stuttgarter Stadtteil Heslach zusammen-
geführt. Nicht ganz 50 Jahre später, Anfang 
2024 hat das Statistische Landesamt seinen 
Standort nun in Fellbach im Rems-Murr-Kreis. 
Dieser Standortwechsel sei Anlass, um einen 
Blick darauf zu werfen, was sich in der Welt 
der amtlichen Statistik insbesondere in Ba-
den-Württemberg, aber auch deutschland- 
und EU-weit innerhalb dieser 5  Jahrzehnte 
verändert hat. 

Wenn man die dazu verfügbaren Quellen 
durchsieht, fällt einerseits auf, dass es einen 
robusten Kern gibt, der sich um die Aufgaben-
teilung und Prozesse, die Prinzipien der Arbeit 
sowie den gesellschaftlich-politischen Stel-
lenwert der amtlichen Statistik herum bildet. 

Andererseits haben sich die Gegebenheiten in 
Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten 
Jahrzehnten sehr verändert: Einige Stich-
worte dazu sind die elektronische Datenver

arbeitung/Digitalisierung, der demografische 
Wandel, die weitere Globalisierung und auch 
die Weiterentwicklung der Europäischen Ge-
meinschaft/Union. All dies waren und sind 
wesentliche Taktgeber der amtlichen Statis
tik. 

Im sogenannten Datenzeitalter stehen das 
Statistische Landesamt bzw. die amtliche Sta-
tistik vor der Herausforderung, unter  
Wahrung des Statistikgeheimnisses und Be-
achtung der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie der Informationssicherheit 
ihre Daten – insbesondere der Wissenschaft – 
noch zugänglicher und breiter – beispielswei-
se durch Datenverknüpfungen – nutzbar zu 
machen, um einen größeren Mehrwert für  
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu schaf-
fen. 

Dies sind nur einige Hinweise darauf, dass  
es sich lohnt, einen Blick auf einige Ereignisse 
oder Entwicklungen zu werfen, die das Sta
tistische Landesamt und seine Arbeit in den 
letzten 50 Jahren verändert haben bzw. wich-
tige Herausforderungen für die Zukunft dar-
stellen. 
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1.	 Kurzer Rückblick auf die Geschichte des  
Statistischen Landesamtes

Das Statistische Landesamt Baden-Würt
temberg kann mit seinen Vorgänger-Insti-
tutionen, dem Königlichen Statistisch-To-
pographischen Bureau in Württemberg 
sowie dem Großherzoglichen Statistischen 
Bureau in Baden auf eine mehr als 200-jäh-
rige Geschichte zurückblicken.1 Sowohl das 
Vorgehen bei der Erstellung und Anord-
nung von Statistiken, damals noch per kö-
niglichem Dekret, als auch deren Stellen-
wert und öffentliche Verbreitung haben 
sich in dieser Zeitspanne wesentlich ver-
ändert – bedingt durch die technologische 
Entwicklung insbesondere nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sowie die jeweiligen Verwal-
tungsstrukturen, in die das Amt und die 
Statistikerstellung eingebettet waren. Im 
Folgenden werden im Wesentlichen die 
vergangenen rund 50 Jahre mit ausge
wählten markanten Entwicklungen be
trachtet. Bei der Durchsicht der hinzugezo-
genen Quellen wird eine Konstante recht 
schnell erkennbar, die in folgendem Zitat 
zum Ausdruck kommt: „Eine Vielzahl von 
Konsumenten aus allen Bereichen der  

Verwaltung, Wirtschaft, Öffentlichkeit  
und Wissenschaft erwartet [...] von der  
Statistik aktuelle und problemorientierte 
Informationen zu wechselnden Aufgaben-
stellungen“ (Statistisches Landesamt  
Baden-Württemberg, 1974a, S. 84).

Amtsgebäude in Stuttgart Heslach
Foto: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

Amtsgebäude in Fellbach
Foto: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

1	 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 1970; sowie https://www.statistik-bw.de/UeberUns/Geschichte  
(Abruf: 30.06.2024). 

https://www.statistik-bw.de/UeberUns/Geschichte
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2.	 Der robuste Kern – Aufgabenteilung, Prozesse  
und Prinzipien

Der sogenannte robuste Kern des Statisti-
schen Landesamtes ist selbstredend die 
Statistikproduktion2 von der methodischen 
und technischen Konzipierung und Vorbe-
reitung von Erhebungen – bei der das Sta-
tistische Bundesamt die Federführung  
hat – über die Schaffung eines Produktions
systems, der Datengewinnung, -aufberei-
tung und -analyse bis zu ihrer Verbreitung. 
Mit heute ca. 290 bundesgesetzlichen Sta-
tistiken ist ein erhebliches Arbeitspro-
gramm vorhanden, das sich im Laufe der 
letzten 50 Jahre immer wieder verändert 
hat: Hinzunahme, Änderung oder Entfer-
nung von Erhebungsmerkmalen, Ände-
rungen der Frequenz von Erhebungen,  
die Zusammenführung, Aufsplittung oder  
auch Streichung (Statistikbereinigungs- 
gesetze) von Statistiken usw. sind nur ei-
nige Aspekte, die auf die Komplexität der 
Statistikproduktion hinweisen. 

Zum robusten Kern des deutschen statis-
tischen Systems gehört insbesondere die 
grundgesetzlich vorgegebene (Art. 83 in 
Verbindung mit Art 73 Abs. 1 Nr. 11 GG) 
und im Bundesstatistikgesetz (BStatG)  
verankerte Aufgabenteilung bzw. Zusam-
menarbeit der Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder (insbesondere  
§ 3 BStatG), die keine Weisungsbefugnis 
des Statistischen Bundesamtes beinhaltet.

Der Statistische Verbund entstand auf die-
ser normativen Grundlage nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und ist bis heute ein Verbund 
mit überschaubaren normativen Rege-
lungen. Lange standen bei der Zusammen-
arbeit auch mehr die methodischen als die 
techn(olog)ischen Aspekte im Vordergrund. 
Mit der Entwicklung der elektronischen Da-
tenverarbeitung Anfang der 1960er-Jahre 
und der zunehmenden Automatisierung hin 
zur Digitalisierung verlangt(e) die Koope-
ration im Verbund zunehmend einheitliche 
techn(olog)ische Standards. 

1962 wurde im Statistischen Verbund die 
sogenannte Verbundprogrammierung  
eingeführt, bei der zumeist durch das Sta
tistische Bundesamt, aber auch durch an-
dere Statistische Ämter (nach dem Prin- 
zip „Einer (oder mehrere) für Alle“) zum  
Zwecke der einheitlichen Durchführung 
von Erhebungen die Erhebungs- und Ta-
bellenprogramme erstellt wurden. Der Ar-
beitskreis für maschinelle Aufbereitung 
koordinierte diese Arbeit (vgl. Zindler,  
1984).

Das Statistische Landesamt war daher An-
fang der 1970er-Jahre in der baden-würt
tembergischen Landesverwaltung führend 
bei der maschinellen Datenverarbeitung, 
weil dies für die Verarbeitung von Massen-
daten erhebliche Vorteile bot (Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, 1974a, 
S. 108). 

Im Rahmen der Recherchen kam dann al-
lerdings die Vermutung auf, dass die Sta-
tistischen Ämter des Bundes und der Län-
der im Laufe der 1980er- und 1990er-Jahre 
den Vorsprung dieser ämterübergreifenden 
technologischen Zusammenarbeit gegen-
über anderen Bereichen in Wirtschaft und 

2	 Die (Teil-)Prozesse der Statistikerstellung werden im Geschäftsprozessmodell Amtliche Statistik (GMAS) beschrieben.

Rechenzentrum des Statistischen Landesamtes ca. 1974
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Weg in die Zukunft, 1974.
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Rechenzentrum des Statistisches Landesamtes heute
Foto: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.

öffentlicher Verwaltung einbüßten. „Viel-
leicht noch stärker als andere Bereiche wird 
die amtliche Statistik vom Interessenkon-
flikt zwischen fach- und regionalbezogenen 
DV-Zentren tangiert. Während es beispiels-
weise 1961 durchsetzbar war, dass alle sta-
tistischen Ämter in den Ländern und beim 
Bund eine völlig gleichartige Maschinen-
ausstattung beschafften (IBM 1401), konn-
te die Umstellung auf Maschinen der so-
genannten dritten Computer-Generation 
im Jahr 1966/67 nicht mehr so reibungslos 
vollzogen werden. Einige Länder kamen zu 
Lösungen, die anderen aus verschiedenen 
Gründen verschlossen blieben“ (Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg, 
1974a, S. 103). Es konnte nicht geklärt wer-
den, ob diese Vermutung zutreffend ist und 
inwieweit bzw. wodurch dies verursacht 

wurde: Fehlten hinreichende Ressourcen, 
fehlte die strategische Weiterentwicklung 
oder gelang es dem Verbund organisato-
risch nicht, mit adäquaten Formen und Ar-
beitsweisen auf neue Technologien zu rea
gieren? 

Es ist an dieser Stelle allerdings auch an-
zumerken, dass das Statistische Landesamt 
in den 1990er-Jahren eine große Moder
nisierung von Arbeitsstrukturen und -pro-
zessen durch die arbeitsplatzbezogene  
Ausstattung mit Computern (für die Büro
kommunikation sowie Fachverfahren) 
durchlief.

Anfang der 2000er-Jahre jedoch stellten 
die Untersuchungen der Rechnungshöfe 
des Bundes und der Länder dem Statisti-
schen Verbund ein kritisches Zeugnis aus. 
Nun müssen diese Untersuchungen sicher-
lich auch in den Zusammenhang der in den 
1980er-Jahren schon aufgekommenen  
Bestrebungen gestellt werden, die öffent-
liche Verwaltung zu modernisieren und 
effizienter zu gestalten (Misstrauenskrise 
der öffentlichen Verwaltung). Die Emp
fehlungen zur Zentralisierung, zur stärke
ren Zusammenarbeit und zur Personalein
sparung zeigen aber auch, dass die amt-
liche Statistik an Stellenwert verloren oder  
aber auch selbst zu wenig unternommen 
hatte bzw. unternehmen konnte, um zeit-
gemäßer zu arbeiten (vgl. Rechnungshof, 
2003).

Der Statistische Verbund reagierte mit einem 
Masterplan zur Reform der amtlichen Sta-
tistik (siehe Abschnitt 3.8). 2006 wurde  
dies durch die Rahmenvereinbarung zur 
Zusammenarbeit bei der Softwareent
wicklung und der zentralen Datenhaltung 
formalisiert.

Der Statistische Verbund unterscheidet  
sich bis heute von anderen Bereichen  
der Bundes- und Landesverwaltungen – 
vielleicht mit Ausnahme der Finanzver
waltung und (insbesondere in Baden-Würt
temberg) der Justizverwaltung. Die Sta- 
tistikproduktion verlangt aufgrund der nor-
mativen und methodischen Vorgaben auch 
bei der techn(olog)ischen Durchführung 
jeweils spezifische Formen von Austausch 
und Kooperation. 

Die allermeisten Statistiken beruhen bis 
heute auf Bundesgesetzen – allerdings  
sind hier viele seit mehr als 2 Jahrzehnten 
Ausfluss von Verordnungen der Europä-
ischen Union (EU). Aber die Datenerhe
bung des überwiegenden Teils der Statisti- 
ken erfolgt dezentral in den Statisti- 
schen Landesämtern, sodass dort der  
größte Teil aller Mikrodaten der amtlichen 
Statistik aufbereitet und faktisch anony
misiert gespeichert wird. 
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Zum robusten Kern gehören, wie aus vie-
len Quellen ersichtlich, auch eine Reihe 
von Spannungsfeldern:

•	 Zunehmender Informationsbedarf  
und begrenzte Ressourcen: 

Der immer wieder festgestellte „zuneh-
mende Informationsbedarf“ ergibt sich 
einerseits aus der jeweiligen politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Lage und den jeweiligen Planungs- und 
Entscheidungsbedarfen, ist andererseits 
aber sicherlich auch ein inhärentes Phä-
nomen einer grundsätzlichen (mensch-
lichen) Neugier. Zugleich ist immer  
wieder glaubhaft dargestellt, dass be-
grenzte finanzielle und technische Res-
sourcen sowie die verfügbaren Personal-
kapazitäten die Bedarfe kaum in Umfang, 
Tiefe und Schnelligkeit zu decken erlau-
ben. Diese grundsätzliche Spannung  
wird dann in krisenhaften Zeiten noch 
deutlicher.

•	 Informationsbedarfe und Belastung 
der Auskunftsgebenden: 

Die von den Auskunftsgebenden (Unter-
nehmen, Bürgerinnen und Bürger usw.) 
wahrgenommenen „(zunehmenden) Be-
lastungen“ durch die amtliche Statistik 
werden immer wieder erwähnt und  
dies, obwohl die Statistischen Ämter zu-
gleich mit kontinuierlichen Aktivitäten 
reagieren, um die mit der Datenerhebung 
verbundene Belastung durch eine ver-
besserte Fragebogengestaltung, elek
tronische Meldemöglichkeiten, den Um-
fang der abgefragten Merkmale oder  
die Nutzung vorhandener Verwaltungs-
daten vertretbar zu halten oder zu ver-
ringern. 

•	 Genauigkeit und Aktualität: 

Auch dieses Spannungsfeld hat sich  
durch die technologische Entwicklung  
nicht wesentlich verändert, was sicher-
lich auch mit einer sich zugleich verän-
dernden Erwartungshaltung zusammen-
hängt. 

3	 Unter anderem durch Forschung und technologische Entwicklungen.

•	 Verbundorganisation und  
Föderalismus:

Ein weiteres oftmals auch kontrovers 
ausgeführtes Spannungsfeld lag und 
liegt im föderalen Verbundcharakter des 
deutschen statistischen Systems, das 
eine einerseits für alle vorteilhafte Zu-
sammenarbeit unter allerdings unglei-
chen Voraussetzungen („schwierige Pro-
grammplanung und unbefriedigende 
Flexibilität“ (Hölder, 1984, S. 28)) und 
ohne wirkliche Austritts- oder Sanktions-
möglichkeiten eines Verbundmitglie- 
des verlangt. Da jedes statistische Amt 
wiederum selbst in die jeweilige (Ver-
waltungs-)Struktur seines Landes oder 
des Bundes eingebunden ist, begegnet 
es dort auch noch gegebenenfalls kon-
kurrierenden Erwartungen und Anforde-
rungen. Die Verpflichtung zur Bundes
treue verlangt hier gegenseitige 
Rücksichtnahme und konstruktive Zu-
sammenarbeit.

Ein Mechanismus, diesen Spannungs-
feldern zu begegnen oder sie zu inter
nalisieren, war und ist sicherlich der un-
aufhörliche, auch extern immer wieder 
induzierte3  Wandel durch neue metho
dische und technologische Ansätze beim 
Design einer Statistik, der Erhebung,  
Aufbereitung und Verbreitung von Ergeb-
nissen. Außerdem ermöglicht eine Viel- 
zahl von Gremien, die den Austausch von 
Erfahrungen, Wissen und Sichtweisen so
wie das Aushandeln von Konflikten und 
Kompromissen.

Zum robusten Kern der Statistik ist sicher-
lich auch die Wahrnehmbarkeit zu zählen, 
denn der Stellenwert der Ergebnisse der 
amtlichen Statistik und die durch die Aus-
kunftsgebenden wahrgenommenen Be- 
lastungen sind zwei ganz zentrale Aspek-
te. Die Veränderungen in diesem Bereich 
sind nicht pauschal zu beschreiben, wurden 
sie doch maßgeblich durch die technolo-
gische Entwicklung (zum Beispiel elektro-
nische Datenmeldung, Nutzung von Dash-
boards und StoryMaps zur Präsentation 
von statistischen Ergebnissen, neue digita
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Abteilungsleiterbesprechung am 1. Oktober 1970
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – 150 Jahre Amtliche Statistik  
in Baden-Württemberg, 1970.

le Daten) und die sich damit verändernden 
Erwartungen von Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft beeinflusst. 

Es kann an dieser Stelle nur festgestellt 
werden, dass die Interaktion mit der Öf-
fentlichkeit bei der Vorbereitung und  
Durchführung von Erhebungen und der 
Präsentation von Ergebnissen die Nutzung 
eines breiten Spektrums von zeitgemä- 
ßen Vorgehensweisen und Instrumenten 
bedarf. In der medialen Zeit muss auch die 
amtliche Statistik ein entsprechendes 
Selbstmarketing betreiben.

1980 stellte der damalige baden-württem-
bergische Finanzminister Guntram Palm 
noch fest: „Es spricht für [...] die Güte der 
Arbeiten des Statistischen Landesamtes, 
dass die problemorientierten Einzelana-
lysen und die langfristigen Modelle Ihres 
Amtes häufig eine gesichertere Grundla-
ge für unsere politischen Entscheidungen 
dargestellt haben als manche teure Gut-
achten, die von uns in Auftrag gegeben 
worden sind“ (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, 1991, S. 1).

2011 stellten die Wirtschaftsverbände BDI 
(Bundesverband der Deutschen Industrie 
e. V.) und BDA (Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände) dann 
für die bundesdeutsche Statistik fest: „Der  
unverzichtbare Nutzen von verlässlichen 
statistischen Daten wird nicht hinreichend 
vermittelt. Statistiken werden zwar mit ei- 
ner Selbstverständlichkeit genutzt, der Er-

folg von Entscheidungen wird aber sel-
ten auf die der Entscheidung zugrunde-
liegenden Daten zurückgeführt, sondern 
vielmehr auf die Kompetenz, mit der diese 
Daten interpretiert und Schlussfolgerung- 
en daraus gezogen werden. Nur beides zu-
sammen führt aber zum Erfolg: Fehlende 
oder falsche Daten können genauso zu  
Fehlentscheidungen führen wie eine feh
lerhafte Datenanalyse. Der geringe Stellen-
wert der Statistik liegt auch daran, dass  
im Bundesstatistikgesetz die Rolle der  
amtlichen Statistik als zentrales Element 
der Informationsinfrastruktur nicht offen
siv genug herausgearbeitet wird.“ (BDI/
BDA, 2011, S. 585).

Zum robusten Kern gehört letztlich auch 
das Prinzip der fachlichen Konzentration, 
das der amtlichen Statistik eine zentrale 
Rolle in der Informationsinfrastruktur zu-
weist. 

Bereits in den 1970er-Jahren aber wurde 
auch gesehen, dass das Prinzip der fach-
lichen Konzentration – alle Daten werden 
von den statistischen Ämtern erhoben – 
zwar prioritär für die Landesverwaltung(en) 
sein sollte, durch den zunehmenden Bedarf 
nach Daten aber gefährdet war: „Die Or-
ganisation der amtlichen Statistik war in 
Deutschland stets fachlich zentralisiert; das 
heißt, die für alle Verwaltungs- und Fach-
bereiche benötigten Statistiken wurden 
von zentralen statistischen Ämtern durch-
geführt. [...] Diese erprobte Organisations-
form scheint nach einer in den letzten  
Jahren sich abzeichnenden Tendenz für 
die Zukunft gefährdet zu sein. Durch den 
in allen Gebieten steigenden Informati
onsbedarf und durch den immer umfang-
reicheren EDV-Einsatz streben verschiede
ne Verwaltungs- und Fachbereiche zur 
Errichtung eigener fachgebundener Infor-
mationszentren, die eigene Erhebungen 
durchführen und die Erhebungsunterlagen 
zusammen mit dem in dem betreffenden 
Sektor zum Beispiel bei Verwaltungs
vorgängen anfallenden Datenmaterial spei-
chern und auch zu statistischen Ergebnis-
sen verarbeiten.“ (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, 1970, S. 22–23).
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3.	 Markante Entwicklungen

Im Folgenden werden einige Entwicklun- 
gen beschrieben, die für das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg und zum 
großen Teil auch für den Statistischen Ver-
bund sehr wesentlich waren.

3.1	 Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Länder“ 
(1972 bis heute)

Auch wenn dies ein wenig aus der betrach-
teten Zeitspanne herausfällt, soll an die-
ser Stelle doch erwähnt werden, dass das  
Statistische Landesamt seit 1972 Vor- 
sitz und Federführung des Arbeitskrei- 
ses „Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen der Länder“ (AK VGRdL) innehat. 
Gegründet wurde der AK VGRdL 1954  
als AK „Sozialproduktsberechnungen 
der Länder“, um zentrale wirtschaft-
liche Indikatoren, wie beispielsweise 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die 
Bruttowertschöpfung (BWS) nach Wirt
schaftsbereichen sowie das Verfüg-
bare Einkommen der privaten Haushalte 
auch für die Länder sowie die kreisfreien  
Städte und Landkreise zu berechnen. 

Dem AK VGRdL gehören alle Statistischen 
Landesämter als stimmberechtigte Mitglie-
der sowie das Statistische Bundesamt und 
das Statistische Amt, Wirtschaft und Be-
fragungen der Landeshauptstadt Stuttgart 
als Vertretung des Deutschen Städtetags 
in beratender Funktion an und als Gast das 
Statistische Amt der Europäischen Union 
(Eurostat). 

Der Arbeitskreis setzt im Kontext födera- 
ler Strukturen auf Arbeitsteilung und Kon-
sens bei der Entscheidungsfindung so- 
wie auf die gemeinsame Verantwortung  
für alle mit einheitlichen Methoden und  
Datenquellen berechneten Länder- und  
Kreisergebnisse. Diese Grundsätze des  
AK VGRdL wurden 1980 erstmals schrift-
lich fixiert und verabschiedet – mit anschlie-
ßenden Aktualisierungen 1993 und 2017.  
Das Inkrafttreten der – auch für die regiona- 

len VGR – rechtsverbindlichen EU-Ver- 
ordnung zum Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun
gen auf nationaler und regionaler Ebene 
(Europäische Kommission, 2014) und 
unter Berücksichtigung des in der amt-
lichen Statistik verbindlichen Ver-
haltenskodex (Code of Practice) für  
die Erstellung von Statistiken innerhalb 
der EU verlangte dann eine Anpassung der 
Geschäftsordnung. 

Diese Regeln waren aber nicht nur für  
den AK VGRdL wegweisend. Zentrale Ele-
mente seiner Grundsätze wurden auch  
von den viel später gegründeten Arbeits-
kreisen „Erwerbstätigenrechnung der Län-
der“ und „Umweltökonomische Gesamt-
rechnungen der Länder“ übernommen. 

Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen der Länder

Zusammenhänge, Bedeutung und Ergebnisse

Ausgabe 2024

Broschüre Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder. 
Zusammenhänge, Bedeutung und Ergebnisse, Ausgabe 2024
Quelle: AG VGRdL, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024.
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Aber auch im Masterplan zur Reform der 
Amtlichen Statistik in Deutschland findet 
sich das Prinzip der länderübergreifenden 
Arbeitsteilung zur Modernisierung der  
Verwaltungsvorgänge wieder (Fischer/
Werner, 2012).

Die Durchführung der regionalen VGR nach 
den konzeptionellen Grundlagen, Metho-
den und Regeln des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) 2010 sichert die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse auf regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene. Damit stellen 
die VGR das umfassendste statistische  
Instrumentarium der Wirtschaftsbeobach-
tung dar und ihre Ergebnisse liefern für 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kammern 
und Verbände, Wissenschaft, Medien so
wie Bürgerinnen und Bürger unverzicht- 
bare Informationen unter anderem über 
die Wirtschaftsentwicklung, Einkommens-
situation und Investitionstätigkeit auf re
gionaler Ebene, sowohl im nationalen als 
auch europäischen Kontext.

2023 wurde in einer vom AK VGRdL be
auftragten Studie des RWI (Leibniz- 
Institut für Wirtschaftsforschung) und  
IWH Halle (Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung Halle) die Arbeitsweise des 
Arbeitskreises untersucht. Zielsetzung  
war, zu prüfen, ob mit dem Einsatz ökono-
metrischer Verfahren oder alternativer In-
dikatoren stabilere Werte für die frühzei-
tigen Ergebnisse (1. Fortschreibung) zum 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) bzw. realen  
Wirtschaftswachstum auf Länderebene  
ermittelt werden können. Es zeigt sich, dass 
derzeit keines der betrachteten Verfahren 
dazu führt, dass die Revisionsbedarfe (bis 
zur Originärberechnung nach 2 Jahren) 
reduziert werden konnten. 

Da für die Wirtschaftspolitik und wirtschaft-
lich Agierende frühzeitige und möglichst 
verlässliche Ergebnisse zur wirtschaftli- 
chen Entwicklung aber äußerst wichtig sind, 
soll ein regelmäßiger Austausch mit der 
Wissenschaft und weitere Untersuchungen 
zum Einsatz alternativer Methoden und 
Daten dabei helfen, Fortschritte frühzeitig 
aufzunehmen.

3.2	 Statistischer und prognostischer 
Jahresbericht (1973 bis 2003)

Für die Landesregierung und auch Wirt-
schaft und Gesellschaft war das Statistische 
Landesamt Baden-Württemberg schon vor 
50 Jahren mehr als nur ein Lieferant von 
Daten. Neben der Bereitstellung von aktu-
ellen Daten sowie Zeitreihen wurden auch 
thematische Analysen für Politikgestaltung 
und Planungen sowie Entscheidungsvor-
bereitungen erwartet. 

So beauftragte die Landesregierung das 
Statistische Landesamt 1973 „zur Vorbe-
reitung der Fortschreibung des Arbeitspro-
gramms der Landesregierung dem Minis
terrat auf den Anfang eines jeden Jahres 
[…] einen statistischen und prognostischen 
Jahresbericht vorzulegen, in dem statis
tische Daten sowie lang- und mittelfristige 
Prognosen für die wesentlichen politischen 
Aufgabenbereiche enthalten sind“ (Statis-
tisches Landesamt Baden-Württemberg, 
1974b, S. 90).

Daraus ergab sich eine bis 2003 reichende 
Reihe umfangreicher statistischer Analy-
sen, in denen „einerseits auf die program-

Vorwort 1. Ausgabe, Statistischer und prognos-
tischer Jahresberichts 1973. 
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matische Arbeit der Landesregierung ein
zugehen […] und andererseits problem- und 
planungsrelevante Informationen auf vie-
len Gebieten“ (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, 1974b, S. 90) darzu-
bieten waren. Neben statistischen Daten 
wurden auch Daten und Informationen an-
derer Quellen einbezogen. Der Charakter 
der Berichte veränderte sich im Laufe der 
Jahre und wurde jährlich in Zusammenar-
beit mit verschiedenen Landesministerien 
sowie Expertinnen und Experten erstellt. 
Aus den Vorworten lässt sich entnehmen, 
dass in den ersten Jahren seitens der Lan-
desregierung wohl auch ein Beleg für die 
Richtigkeit der Politik erwartet wurde. Es 
ist nicht rekonstruierbar, warum diese nicht 
wirklich zu leistenden Wirkungsanalysen, 
die Teil des Jahresberichts waren, ab Ende 
der 1970er-Jahre nicht mehr erwartet wur-
den. Ab dann dominierten themenbezo-
gene oder auch allgemeine Analysen der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen mit Prognosen zu ausgewähl-
ten Bereichen. Adressat war die Landesre-
gierung; zugleich waren die Berichte aber 
öffentlich zugänglich.

4	 Siehe dazu auch die ausführliche Schrift 40 Jahre Familienforschung Baden-Württemberg (Statistisches Landesamt  
Baden-Württemberg, 2022).

3.3	 FaFo – FamilienForschung Baden-
Württemberg (1982 bis heute)

Die FaFo wurde 1982 vom damaligen Prä-
sidenten des Statistischen Landesamtes, 
Prof. Dr. Max Wingen, mit Unterstützung 
der Landesregierung gegründet.4 Anlass 
für die Gründung waren die sich verän-
dernden Familienstrukturen und die damit 
zusammenhängenden demografischen und 
sozioökonomischen Entwicklungen, die da-
mals im Zentrum des politischen und wis-
senschaftlichen Diskurses standen.

„Mit einer systematischen und bundes- 
weit beachteten Auswertung der baden-
württembergischen Zusatzerhebung zum 
Mikrozensus 1981 über die Lebenssituation 
der ausländischen Haushalte im Lande“  
(Statistisches Landesamt Baden-Würt
temberg, 2012, S. 16) wurde die FaFo zu-
nächst als Projektgruppe auf den Weg ge-
bracht. 

Von einer Projektgruppe hat sich die FaFo 
in den vergangenen Jahrzehnten zu einer 
sozialwissenschaftlichen Forschungsein-

Fotocollage aus der Festschrift 40 Jahre FaFo
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richtung mit heute zwei Schwerpunkten – 
„Sozialwissenschaftliche Analysen“ und 
„Demografiekonzepte, Vernetzung und Be-
teiligung“ – entwickelt. Zu diesen Schwer-
punkten gehören die Themen 

•	 Familie und Familienpolitik; Familien-
bildung,

•	 Armut und soziale Teilhabe,

•	 Migration und Integration,

•	 Bildung und Arbeitsmarktintegration, 

•	 Demografischer Wandel – Zusammen-
halt der Generationen. 

Die FaFo arbeitet überwiegend im Auftrag 
des Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Integration Baden-Württemberg. Da-
rüber hinaus gehören das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg und die Baden-Württemberg 
Stiftung zu den Auftraggebern.

Von Beginn an war die FaFo auch Bindeglied 
zwischen amtlicher Statistik und Politik. 
Als Teil des Statistischen Landesamtes hat  
die FaFo intensive Nutzungsmöglichkeiten 
der Daten der amtlichen Statistik. 

5	 Siehe https://www.gesellschaftsmonitoring-bw.de/ (Abruf: 30.06.2024).

Im Arbeitsbereich „Sozialwissenschaftliche 
Analysen“ stellt die FaFo bis heute regel-
mäßig datengestützte Informationen und 
Analysen zu einem breiten Themenspek-
trum (siehe links) zur Verfügung. Die Er-
gebnisse dienen unter anderem einer fort-
laufenden Sozialberichterstattung für das 
Land Baden-Württemberg; hier ist auch  
auf das Online-Portal „Gesellschaftsmoni-
toring Baden-Württemberg“ hinzuweisen.5

Neue Prioritäten wie die Armuts- und 
Reichtumsberichterstattung sowie Maß-
nahmen gegen Diskriminierung und für 
mehr Akzeptanz unterschiedlicher sexuel-
ler Orientierungen führten zu neuen Pro-
jektschwerpunkten im operativen wie im 
wissenschaftlichen Bereich. 

Schwerpunkt des 2005 etablierten Ar
beitsbereichs „Demografiekonzepte, Ver
netzung und Beteiligung“ ist es, die Er-
gebnisse der Forschung für Politik und 
Gesellschaft nutzbar zu machen und die 
Auswirkungen des demografischen und  
sozialen Wandels mit den Menschen vor  
Ort, den Kommunen und Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern, gemeinsam zu bear
beiten. Die FaFo beteiligt und vernetzt  
hier Akteurinnen und Akteure, erstellt ört-
liche Analysen und Handlungskonzepte 
und begleitet die Umsetzung von Zielen 
und Maßnahmen.

3.4	 Volkszählung 1983 und das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts

Dass Statistik keine nur rationale Methode 
zur Erfassung quantitativer Sachverhalte 
ist, sondern dieses „Handwerk“ stets in-
nerhalb des jeweiligen gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Anwen-
dungszusammenhangs praktiziert wird, 
wurde mit dem „Sturm gegen die Volks-
zählung“ (Hölder, 1984, S. 14) überdeutlich. 
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zur für 1983 geplanten Volkszäh-
lung zeigt markant, dass es Gesetzen – hier 
das Volkszählungsgesetz 1983 – bzw. ge-
setzgebenden Institutionen nicht immer Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Foto: nmann77 – stock.adobe.com

https://www.gesellschaftsmonitoring-bw.de/
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gelingt, gesellschaftliche oder wirtschaft-
liche Entwicklungen adäquat aufzuneh- 
men, sondern dass in diesen Fällen ein 
nachträgliches Justieren hinsichtlich be-
reits vorhandener gesellschaftlicher oder 
wirtschaftlicher Entwicklungen notwendig 
wird. 

So stellte der damalige Präsident des Sta-
tistischen Landesamtes, Prof. Dr. Max  
Wingen, im Sommer 1982 fest: „[…] hat 
die Mitarbeit der Öffentlichkeit bei dieser 
Zählung große Bedeutung. Diskussion- 
en über den Nutzen und Umfang der Sta-
tistik und auch über den Datenschutz haben 
dabei die Aufgabe der amtlichen Statistik 
nicht leichter gemacht. Auch die Unterstüt-
zung der Massenmedien scheint schwie-
riger zu erringen zu sein als 1970 […]“ (Sta-
tistisches Landesamt Baden-Württemberg, 
1982, S. 2).

Obwohl es eine breite, wenn auch nicht  
flächendeckende Kritik an der Vorberei- 
tung der Volkszählung gab, wurde die  
Sachlage vom Gesetzgeber nicht richtig 
eingeschätzt. Man hatte offensichtlich  
die zunehmende Skepsis und Kritik an 
der Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und ihren 
Möglichkeiten (der sogenannte Über-
wachungsstaat) unterschätzt. Dies galt 
ebenso für das Misstrauen gegen den 
Staat, dass durch die „übermäßige Bü
rokratie“ und die vermeintliche Ineffizienz 
der öffentlichen Verwaltung Anfang der 
1980er-Jahre immer größer wurde. Für  
die Kritikerinnen und Kritiker der Volks
zählung war damit eine diffuse Grund
stimmung gegeben, in der ihre Proteste 
und die Klage einen großen Widerhall  
bzw. Unterstützung erfuhren.

Das Urteil des BVerfG zur Volkszählung 
stellte diese bekanntlich nicht infrage, 
sondern verlangte die Schaffung entspre-
chender Voraussetzungen, um die „infor-
mationelle Selbstbestimmung“ sicherzu-
stellen: Die Kritik am Volkszählungsgesetz 
1983 bezog sich insbesondere auf den  
Melderegisterabgleich (§ 9 Abs. 1–3 Volks- 
zählungsgesetz) und damit die unzurei-
chende Trennung von Statistik und Ver

waltung (Rückspielverbot) sowie die Erfor-
dernis einer Datenschutzsatzung. 

Der (personenbezogene) Datenschutz war 
bereits in den 1970er-Jahren zunehmend 
wichtiger geworden und das Urteil des  
Bundesverfassungsgerichts schaffte hier 
einen – weit über die Statistik hinaus wir-
kenden – Markstein und begründete mit 
dem informationellen Selbstbestimmungs-
recht ein Prinzip, das von da an auch für 
die Konzipierung und Durchführung von 
statistischen Erhebungen eine maßgeb-
liche Rolle spielte. 

Die Statistik erhält damit eine Sonderstel-
lung wie Westerhoff es 2007 formuliert:  
„Da aber das Gericht [...] auch das Recht 
des Staates zur Informationsvorsorge  
zur Erfüllung seiner Aufgaben anerkennt, 
kommt es zu einem Widerspruch. Den löst 
das Gericht dadurch, dass es der Statistik 
eine Sonderstellung einräumt. Dazu gehö-
ren:

•	 Die amtliche Statistik wird als im 
„überwiegenden Allgemeininteresse“ 
angesehen,

•	 die Datensammlung auf Vorrat wird 
für statistische Zwecke zugelassen,

Die Entscheidungen des BVerfG binden alle Verfassungsorgane des 
Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Auch beim  
vergangenen Zensus 2022 galt daher das Rückspielverbot.
Foto: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2020. 
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gesetzgebung/ (Abruf: 21.11.2024).

Auch das Landesstatistikgesetz lag 1991 nur in gedruckter Form vor, zwi-
schenzeitlich ist es digital abrufbar. Der Staatsanzeiger bietet eine Rubrik 
mit Suchfunktion an, in der alle Neuerscheinungen des digitalen Gesetz-
blatts aufgeführt werden: https://www.staatsanzeiger.de/neues-aus-der-

•	 das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung wird durch stringente 
Verfahren gesichert wie Geheimhal-
tung, Anonymisierung, Verhältnismä-
ßigkeit der Methodenwahl, Abschot-
tung vom politisch-administrativen 
System,

•	 Sanktionierung des Prinzips der „infor-
mationellen Einbahnstraße“ (Wester-
hoff, 2007, S. 25–26).

Wie oben erwähnt, wird auch der Grund-
satz der Trennung von amtlicher Statistik 
und Verwaltungsvollzug (sogenanntes Tren-
nungs- und Abschottungsgebot) im Urteil 
ausdifferenziert. Folgerichtig führte das 
BVerfG 1983 auch zur Novellierung des 
BStatG, die 1987 vollzogen wurde (Bun-
desverfassungsgericht, 1983). 

3.5	 Landesstatistikgesetz 1991

Rechtliche Grundlage für die Statistik war 
neben spezialgesetzlichen Regelungen seit 
1953 das Bundesstatistikgesetz. Es wurde 
erst 1991 durch ein baden-württember-
gisches Landesstatistikgesetz ergänzt, das 
die Badische Landesherrliche Verordnung 
von 1897 und die Verordnung des Würt
tembergischen Finanzministeriums von 
1928 ablöste. 

Die Vorarbeiten begannen 1987 und wur-
den ausgelöst durch das BVerfG-Urteil zur 
Volkszählung 1983, das präzisere Anforde-
rungen an die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten stellte. In diesem Zusam-
menhang wies Wingen 1987 auch auf den 
seit Jahrzehnten gewandelten Stellenwert 
der Statistik hin:

•	 Bedarf an mehr systematisch aufein
ander bezogenen und möglichst zeit-
gerecht bereitgestellten statistischen 
Informationen,

•	 Öffentlichkeitscharakter von statisti-
schen Informationen, da sie neben  
der staatlichen Verwaltung auch die 
kommunalen Selbstverwaltungen, 
Wirtschaft, Gesellschaft sowie  
Wissenschaft und Forschung adres
sieren,

•	 Statistische Landesämter als Zentrale 
einer Informationsinfrastruktur müs-
sen Informationsverarbeitung und  
-bereitstellung dauerhaft gestalten  
und sichern. (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, 1987/1988, S. 3)

3.6	 Statistik geht online  
(1997 bis heute)

1997 fiel der Startschuss für die Inter- 
netpräsenz des Statistischen Landes- 
amtes. Das Onlineangebot umfasste In
formationen zu aktuellen Themen und  
Veröffentlichungen sowie erste Daten
tabellen. Im Mai 1999 wurde die Struktur- 
und Regionaldatenbank eingebunden  
und der Onlineauftritt wurde in den Folge-
jahren kontinuierlich ausgebaut. Heute  
umfasst das Angebot zahllose Themen- 
seiten, welche mit durchschnittlich rund  
150 000 Abrufen pro Woche (hier 2002/2023) 
regen Anklang finden. 

2001: Startschuss Online-Erhebung: Das 
Statistische Landesamt Baden-Württem
berg setzte erstmals ab dem Berichtsmonat 
Januar 2001 bei der Monatserhebung im  
Einzelhandel ein im eigenen Haus entwi-
ckeltes Online-Verfahren ein. Im Master- 
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plan wurde die Implementierung schließlich 
auf breiter Basis als wichtiges Ziel formu- 
liert. Im Statistischen Verbund wurde dafür 
das Verfahren IDEV (= Internet Datener
hebung im Verbund) entwickelt. Es kann 
seit 2005 eingesetzt werden. 

Heute wird der überwiegende Teil der  
über 300 amtlichen Statistiken über Online-
Verfahren erhoben und es wird kontinu
ierlich daran gearbeitet, die Onlinemel-
dewege für die Auskunftspflichtigen zu 
optimieren (vgl. auch Dreher, 2008).

3.7	 Einrichtung der Forschungsdaten-
zentren (2002 bis heute)

Die informationelle Infrastruktur in Deutsch-
land hat sich seit Ende der 1990er-Jahre 
beträchtlich fortentwickelt, wenngleich zu-
letzt die Coronapandemie gezeigt hat, dass 
sie noch erhebliche Defizite aufweist. Die 
Erkenntnis, dass Einzeldaten einen Wert 
haben und die zunehmende Nachfrage der 
empirischen Forschung nach amtlichen 
Mikrodaten führten im Jahr 2001 zur Ein-
richtung des Forschungsdatenzentrums 
(FDZ) des Statistischen Bundesamtes. 
Das Forschungsdatenzentrum der Statis
tischen Landesämter wurde dann im März 

2002 als gemeinsame Einrichtung aller  
Statistischen Landesämter mit 16 regio-
nalen Standorten eingerichtet.

Seit mehr als 20 Jahren bildet das FDZ  
der Länder, eingerichtet als Arbeitsge
meinschaft mit einer Geschäftsstelle bei 
IT.NRW, nunmehr einen wichtigen Bau- 
stein der deutschen Forschungsdatenin
frastruktur. Nach Förderung durch das  
Bundesministerium für Bildung und For-
schung von 2002 bis 2010 für den Aufbau  
wurde das FDZ der Länder durch eine 
Verwaltungsvereinbarung 2011 auf Dauer  
eingerichtet. 

Das FDZ hat in den vergangenen Jahren  
die internen Prozesse sowie Serviceleis
tungen kontinuierlich weiterentwickelt. 
In Baden-Württemberg wurde 2018 eine 
Außenstelle des FDZ am ZEW – Leibniz- 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung – in Mannheim eröffnet. Die Au-
ßenstelle startete mit einem Gastwissen-
schaftlerarbeitsplatz, ein zweiter kam 2019 
hinzu. 2020 wurde ein evidenzbasiertes 
Steuerungssystem eingeführt: Auf Basis 
der dort verankerten Kennzahlen wird ei-
nerseits das Produktportfolio fortwährend 
überprüft, um an den Nutzendenbedarf  
angepasst werden zu können und ander-

Foto: onephoto – stock.adobe.com
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seits soll darüber eine bedarfsgerechte Ver-
teilung der Ressourcen der FDZ-Standorte 
erfolgen.

Seit langem (2005) drängen dennoch Ak-
teurinnen und Akteure aus dem politi- 
schen und wissenschaftlichen Raum auf  
eine substanzielle Verbesserung der Daten
zugangs- und Datennutzungsmöglich- 
keiten. Dies wird beispielsweise in den  
Empfehlungen des Statistischen Beirats  
von 2022 deutlich: Zur Fortentwicklung 
der amtlichen Statistik empfiehlt der Bei-
rat unter anderem die Modernisierung 
und Verbesserung der Datenzugangs- 
wege mit der expliziten Nennung eines  
Remotezugriffs (Empfehlungen 3 und 12),  
eine bessere finanzielle und personelle  
Ausstattung der FDZ (Empfehlung 12) so- 
wie bessere Datenzugangsvorausset- 
zungen (Empfehlungen 4 und 12) und ei- 
nen Ausbau der Analysetätigkeit (Empfeh-
lung 11).6 Vor diesem Hintergrund haben 
die Amtsleitungen der statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder 2022 entschie-
den, die Organisationsstruktur, die Form  
der Zusammenarbeit, das Finanzierungs-
modell des FDZ sowie dessen Rahmenbe
dingungen zu prüfen. 

Es wurde ein Maßnahmenplan entwickelt 
und beschlossen, der sich eng an den Emp-
fehlungen des Statistischen Beirats orien-
tiert und die folgenden Handlungsfelder 
umfasst:

•	 Verbesserung der IT-Infrastruktur und 
des Datenzugangs (insbesondere re-
mote access),

•	 Verbesserung der Finanzierungssitua-
tion, 

•	 Änderung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen: Änderung des rechtlichen 
Rahmens (BStatG), um den Hand-
lungsspielraum der amtlichen Statistik 
bei der Datenbereitstellung grundsätz-
lich zu erweitern und auch eine ein-
heitliche Bereitstellung von Steuer- 
und Wirtschaftsdaten zu ermöglichen. 

6	 Eine bessere Ausstattung der FDZ und verbesserte Zugangsmöglichkeiten zu Forschungsdaten werden auch in der Datenstrategie 
der Bundesregierung vom 27.01.2021 und im Koalitionsvertrag 2021–2025 gefordert.

Das Forschungsdatenzentrum besteht der-
zeit aus 14 regionalen FDZ-Standorten in 
den Statistischen Landesämtern, deren  
Aktivitäten durch die Geschäftsstelle koor-
diniert werden. 

3.8	 Masterplan zur Reform der  
amtlichen Statistik (2003)

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, reagiert
en die Amtsleitungen der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder auf die 
Untersuchung der Rechnungshöfe des 
Bundes und der Länder 2003 mit einen  
Masterplan zur Reform der amtlichen Sta-
tistik. Maßgebliche Ziele waren: 

•	 Qualitätssteigerung der statistischen 
Produkte und Dienstleistungen,

•	 erhebliche und nachhaltige Verbesse-
rung der Effizienz in den Produktions-
prozessen,

•	 Steigerung der Zukunftsfähigkeit 
(„Hochleistungsverwaltung“),

•	 Entlastung der Befragten. (Statistische 
Ämter des Bundes und der Länder, 
2004, S. 4)

Dr. Gisela Meister-Scheufelen, von 2002 
bis 2007 Präsidentin des Statistischen  
Landesamtes, wies auf den dahinterste
henden „… Druck aus Politik und Gesell-
schaft zur Verschlankung in der Verwal- 
tung …“ (Meister-Scheufelen, 2004, S. 2) 
hin, der Reformen erforderte: „Vor dem 
Hintergrund des Denkschriftbeitrags und 
der beratenden Äußerung des baden- 
württembergischen Rechnungshofs im 
Besonderen hat das Statistische Landes-
amt diesen Masterplan mit Nachdruck auf 
den Weg gebracht und sich in dem zur 
Umsetzung des Masterplans eingesetz-
ten Lenkungsausschuss engagiert einge-
bracht. Wesentliche Schwerpunkte dieses 
Reformpapiers bestehen in einer medien-
bruchfreien plausibilisierten Datenliefe-
rung, einer arbeitsteiligen Konzentration der  
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IT-Produktion und einem länderübergreifen-
den Benchmarking“ (Meister-Scheufelen, 
2004, S. 2).

Grundlage für den Masterplan waren nicht 
nur die Empfehlungen der Rechnungs- 
höfe, sondern auch die hierzu gefassten 
Beschlüsse der Statistikressorts des Bundes 
und der Länder, des Arbeitskreises I der 
Innenministerkonferenz, die Beschlüsse 
des Bund-Länder Ausschusses Statistik  
der Wirtschaftsminister des Bundes und 
der Länder, der Wirtschaftsministerkonfe-
renz sowie teilweise schon weiter zurück-
liegende Beschlüsse des Statistischen  
Beirats. 

Im Hintergrund standen die schon genann-
ten, die amtliche Statistik begleitenden 
Spannungsfelder: Knappe Ressourcen und 
die Notwendigkeit, Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Unternehmen von Statistikpflich-
ten zu entlasten. Mit neuen Wegen und 
Möglichkeiten wie der Nutzung von Ver-
waltungsdaten und durch die Umstellung 
aller wesentlichen Wirtschaftsstatistiken 
auf Online-Verfahren bis hin zur Nutzung 
von Daten aus Systemen des betrieblichen 
Rechnungswesens für wirtschaftsstatis-
tische Zwecke sollten wesentliche Entlas
tungseffekte und Effizienzsteigerungen er-
zielt werden. 

Mithilfe von Pilotprojekten wurde von 2003 
bis 2006 geprüft, wie die IT-Produktion der 
einzelnen Statistiken (zunächst bei Unter-
nehmensregister, Baugewerbestatistiken, 
Bevölkerungsstatistiken und Binnenfische-
reistatistik) nicht mehr dezentral in allen 
16 Landesämtern, sondern arbeitsteilig auf 
jeweils ein Amt konzentriert durchgeführt 
werden konnte. 

Ein weiterer Reformbaustein war die Stan-
dardisierung des Statistikproduktions
prozesses. Die Teilprozesse der Statistik-
produktion verfügten bis dahin im Ver- 
bund noch über keine Standards, die 
statistikübergreifend einheitlich genutzt  
werden konnten. Vielmehr wurden in die  
statistikspezifischen Aufbereitungspro
gramme jeweils proprietäre Lösungen in-
tegriert. Ziel der Standardisierung war es, 
dass die Teilprozesse, die in vielen amt-
lichen Statistiken in gleicher Weise oder 
zumindest sehr ähnlich ablaufen, durch  
statistikübergreifend einsetzbare lT-Ver
fahren bearbeitet werden konnten. Dazu 
wurde von der Arbeitsgruppe ,,Standardi- 
sierung des Produktionsprozesses“ (AG 
SteP) zunächst ein Gesamtprozessmodell 
mit 21 Teilprozessen beschrieben und  
hinsichtlich ihrer Standardisierungsmög-
lichkeiten und des Handlungsbedarfs für 
den Verbund mit zwölf Maßnahmen (steps) 

sstteepp  11 EEiinnhheeiittlliicchheerr  FFrraaggeebbooggeenn
sstteepp  22 EEiinnhheeiittlliicchhee  IIddeennttiiffiikkaattiioonn  aallss  BBaassiiss  ffüürr  ddiiee  SSttaannddaarrddiissiieerruunngg  ddeerr  PPrroozzeessssee
sstteepp  33 ZZeennttrraallee  DDaatteennbbaannkk  ffüürr  IIddeennttiiffiikkaattoorreenn
sstteepp  44 EEiinnggaannggssddaatteennbbaannkk
sstteepp  55 EEiinnggaannggsskkoonnttrroollllee  uunndd  MMaahhnnwweesseenn
sstteepp  66 LLeeiittbbaannddppfflleeggee
sstteepp  77 SSiiggnniieerruunngg
sstteepp  88 PPllaauussiibbiilliissiieerruunngg
sstteepp  99 AAuusswweerrttuunngg  ((AAuussggaannggssddaatteennbbaannkk))
sstteepp  1100 AArrcchhiivviieerruunngg  iimm  SSttaattiissttiisscchheenn  VVeerrbbuunndd
sstteepp  1111 VVeerreeiinnhheeiittlliicchhuunngg  vvoonn  GGeehheeiimmhhaallttuunnggssvvoorrsscchhrriifftteenn
sstteepp  1122 MMeettaaddaatteennppoorrttaall

Standardisierung des ProduktionsprozessesA1

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023, S. 10.

step 1 Einheitlicher Fragebogen
step 2 Einheitliche Identifikation als Basis für die Standardisierung der Prozesse
step 3 Zentrale Datenbank für Identifikatoren
step 4 Eingangsdatenbank
step 5 Eingangskontrolle und Mahnwesen
step 6 Leitbandpflege
step 7 Signierung
step 8 Plausibilisierung
step 9 Auswertung (Ausgangsdatenbank)
step 10 Archivierung im Statistischen Verbund
step 11 Vereinheitlichung von Geheimhaltungsvorschriften
step 12 Metadatenportal
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A2 Geschäftsprozessmodell der amtlichen Statistik

1 
Bedarf 
bestimmen

2 
Statistik 
konzipieren

3 
Produk-
tions system 
aufbauen

4 
Daten 
gewinnen

5 
Daten 
aufbereiten

6 
Ergebnisse 
analysieren

7 
Ergebnisse 
verbreiten

8 
Prozess-
durchlauf 
evaluieren

1.1 
Bedarf 
ermitteln

2.1 
Produkte 
konzipieren

3.1 
Instrumente 
zur Daten-
gewinnung 
aufbauen

4.1 
Auswahl-
grundlage 
erstellen  
und 
Stichprobe 
ziehen

5.1 
Daten 
integrieren

6.1 
Erste 
Ergebnisse 
erstellen

7.1 
Verbrei-
tungs- 
systeme 
aktuali-
sieren

8.1 
Material zur 
Evaluierung 
zusammen-
stellen

1.2 
Beraten  
und Bedarf  
bestätigen

2.2 
Merkmals-
beschrei-
bungen 
festlegen

3.2 
IT-Werk- 
zeuge 
( weiter- )
entwickeln

4.2 
Datenge-
winnung 
vorbereiten

5.2 
Daten 
klassifi-
zieren und 
kodieren

6.2 
Ergebnisse 
validieren

7.2 
Verbrei-
tungs-
produkte 
erstellen

8.2 
Evaluierung 
durchführen

1.3 
Produkt- 
ziele 
festlegen

2.3 
Erhebung 
konzipieren

3.3 
Verbrei-
tungs- 
komponen-
ten auf-
bauen oder  
erweitern

4.3 
Daten-
gewinnung 
durchführen

5.3 
Daten 
prüfen und 
validieren 

6.3 
Ergebnisse 
interpre-
tieren und 
erläutern

7.3 
Verbreitung 
organisieren

8.3 
Verbesse-
rungsmaß-
nahmen 
vereinbaren

1.4 
Begriffs- 
definitionen 
klären

2.4 
Auswahl-
grund- 
lage und 
Stichprobe 
konzipieren

3.4 
Arbeits-
abläufe 
gestalten

4.4 
Datenge-
winnung 
abschließen

5.4 
Daten 
plausibili- 
sieren und  
imputieren

6.4 
Geheim- 
haltung 
sicher-
stellen

7.4 
Produkte 
vermarkten

1.5 
Datenver-
fügbarkeit 
prüfen

2.5 
Aufberei-
tung und 
Analyse 
konzipieren

3.5 
Produk-
tionssystem 
testen

5.5 
Neue Merk-
male und 
Einheiten 
ableiten

6.5 
Ergebnisse 
fertigstellen

7.5 
Nutzer-
service  
organi-
sieren

1.6 
Vorgehen 
beschreiben

2.6 
Produk-
tions- 
systeme 
und Arbeits-
abläufe 
konzipieren

3.6 
Methode 
und  
Vorgehen 
testen

5.6 
Gewichte 
berechnen

Produk-
tionssystem  
fertigstellen

5.7 
Aggregate 
berechnen

5.8 
Ergebnis-
dateien 
fertigstellen

5.8

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2023, S. 10.



priorisiert (siehe Abbildung 1) (Statisti- 
sche Ämter des Bundes und der Länder, 
2005b, S. 72). 

„Zur Zeit der Gründung der AG SteP er-
folgte die Datenaufbereitung in nahezu je
der Statistik mit Individualprogrammen“ 
(Blumöhr et al., 2017, S. 59). Zwischenzeit-
lich konnten zahlreiche Prozesse „vereinheit
licht und durch entsprechende statistik
übergreifend einsetzbare IT-Komponenten 
und -Werkzeuge unterstützt werden“  
(Blumöhr et al., 2017, S. 59).

Ein ganz zentrales Ergebnis dieser Arbeit 
ist das „Geschäftsprozessmodell der amt-
lichen Statistik“, das den Statistiker
stellungsprozess abbildet und ihm stan-
dardisierte Werkzeuge zuordnet (Abbil- 
dung 2). 

Darüber hinaus wurde eine Einteilung  
der Statistiken in Statistikbereiche und  
-cluster als Basis für die Standardisierung 
im Verbund vorgenommen. Die Bildung 
weitgehend homogener Statistikberei- 
che und -cluster soll es möglich machen, 
die Statistiken jeweils eines Clusters  
durch einheitliche DV-Verfahren und  
-Werkzeuge zu unterstützen. Im Juni 2005  
stimmte der Ausschuss Organisation und 
Umsetzung (AOU) der Bildung von 18 Sta-
tistikbereichen und 60 Statistikclustern  
zu.

Für die weitere Zusammenarbeit wurde 
2006 eine Verwaltungsvereinbarung über 
eine ämterübergreifende Aufgabenerledi-
gung in der amtlichen Statistik abgeschlos-
sen.

Die Vereinbarung wurde in einem ungefähr 
5-jährigen Abstand (2011/2012, 2015/2016, 
2021–2023) evaluiert und weiterentwickelt. 
Die Ergebnisse der derzeit letzten Evalua-
tion (Stärkung der arbeitsteiligen Zusam-
menarbeit (Patenlandprinzip), Weiterent-
wicklung der optimierten Kooperation bei 
der Softwareentwicklung und zentralen 
Datenhaltung usw.) werden derzeit in Ab-
stimmung mit den Dienstaufsichtsbehörden 
in Form von verschiedenen Maßnahmen 
umgesetzt.

3.9	 Europäisierung der amtlichen Statis
tik – Entstehung des Europäischen 
Statistischen Systems 

Zu den wichtigen Entwicklungen der ver-
gangenen 50 Jahre zählt für das Statisti-
sche Landesamt auch die Europäisierung 
der amtlichen Statistik. Mit dem politischen 
Zusammenwachsen der Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft (EG) wuchs 
auch der Stellenwert und Bedarf statisti-
scher Informationen. Bereits in den 1970er-
Jahren verstärkte sich die Einbindung der 
Statistik in die Europäische Gemeinschaft 
durch Datenlieferungen. In den Folgejah-
ren kam es zu einer fortschreitenden Ver-
rechtlichung der europäischen Statistik und 
damit wurde auch Ende der 1980er-Jahre die 
Notwendigkeit einer stärker formalisierten 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und 
des Statistischen Amtes der EG (Eurostat) 
deutlich. Dies führte 1989 zur Einsetzung 
eines Ausschusses, der sich vor allem mit 
fachstatistikübergreifenden Aspekten des 
Statistischen Programms der EG befassen 
sollte (Ausschuss für das Statistische Pro-
gramm – ASP). 
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European Statistical System
Innovation Agenda

ESS Innovationsagenda
Quelle: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2023.
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Das Europäische Statistische System (ESS) 
wurde in diesen Jahren sukzessive auf
gebaut, um nach und nach (besser) ver-
gleichbare Statistiken auf EU-Ebene bereit-
stellen zu können. Das ESS versteht sich 
heute als eine Partnerschaft zwischen der 
statistischen Stelle der Europäischen Union 
(Eurostat), den nationalen statistischen  
Ämtern (NSÄ) und den anderen einzel
staatlichen Stellen („Other National Autho-
rities“ – ONA) in jedem EU-Mitgliedsland. 
In diesem Netzwerk übernimmt Euro- 
stat die Führungsrolle bei der Harmonisie-
rung von Statistiken und ist auf einen kon-
tinuierlichen Austausch mit den nationalen 
Statistikbehörden angewiesen, da Ge
gebenheiten und Interessenlagen durchaus 
verschieden sind. 

Die Ausweitung der EU-Politik führte daher 
auch dazu, dass das Ziel der Harmonisie-
rung mittlerweile auf nahezu alle statisti-
schen Bereiche ausgedehnt wurde und hie-
raus auch entsprechende Vorgaben zu Art, 

7	 Der Entwurf hat den Trilog durchlaufen, konnte vor Ende der Legislaturperiode des Europäischen Parlamentes und der Europä-
ischen Kommission aber nicht mehr verabschiedet werden. Es wird davon ausgegangen, dass dies in der neuen Legislaturperio-
de vollzogen wird.

Umfang und Frequenz von Datenlieferungs-
verpflichtungen für die bundesgesetzliche 
Ebene und den Vollzug in den Statistischen 
Landesämtern entstehen.

Mit der Verabschiedung der EU-Verord-
nung zur Statistik 223/2009 wurde zudem 
ein Grundlagendokument geschaffen, dass 
auch für das Bundesstatistikgesetz und  
die Landesstatistikgesetze einen Rahmen 
darstellt. 2025 wird es eine Novellierung 
dieser EU-Statistikverordnung geben, die 
krisenbedingten Informations- und Hand-
lungsbedarfen Rechnung trägt und auch 
dem erweiterten Zugang zu Daten, die in 
der Hand von Privaten sind sowie dem  
Datentausch.7 Diese Entwicklungen spie-
geln sich zum Teil auch in der Digitalisier- 
ungs- und Datenstrategie der Landesre
gierung von Baden-Württemberg wider 
(Staatsministerium Baden-Württemberg, 
2020).

3.10	 Etablierung eines Qualitätsma-
nagements für das Europäische 
Statistische System 

Ein weiterer Meilenstein für das Zusam-
menwachsen der Mitgliedsländer der Eu-
ropäischen Union wie auch die Verbesse-
rung der Vergleichbarkeit von Statistiken 
ist der „Verhaltenskodex des Europäischen 
Statistischen Systems“ (Eurostat, 2018).

Der Verhaltenskodex für europäische Sta-
tistiken wurde erstmals im Jahr 2005 vom 
Ausschuss für das Statistische Programm 
(ASP) angenommen und wurde dann 2011 
sowie 2017 vom Ausschuss für das Euro-
päische Statistische System (AESS) über-
arbeitet. 

Für die amtliche Statistik war Qualität im 
Sinne der Genauigkeit immer schon ein 
dominierendes Qualitätsmerkmal; mit dem 
Verhaltenskodex kamen nun weitere Merk-
male wie zum Beispiel Aktualität und Pünkt-
lichkeit hinzu. 

 

DATENAGENDA 
BW

FAHRPLAN FÜR EINE FÖDERALE 
,,DATENAGENDA BW‘‘ 

 - DATEN-ALLIANZEN IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND 

UND DER EUROPÄISCHEN UNION 
VERNETZT VORANTREIBEN -

Fahrplan für eine föderale ,,DATENAGENDA BW‘‘
Quelle: Staatsministerium Baden-Württemberg, 2020.
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Der Kodex umfasst 16 Prinzipien für das ins- 
titutionelle Umfeld, statistische Prozesse 
und statistische Ergebnisse und soll sicher-
stellen, dass Statistiken genau und aktuell 
sind und dass sie mit den Prinzipien der 
professionalen Unabhängigkeit, Neutralität 
und Unparteilichkeit im Einklang stehen. 

Der Verhaltenskodex soll gewährleisten, 
dass die amtliche Statistik durchgehend 
in allen EU-Mitgliedstaaten und beim Sta-
tistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften (Eurostat) frei von politischer 
Einflussnahme und nach anerkannten wis-
senschaftlichen Verfahren durchgeführt 
wird. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung des  
Kodex findet in ca. 7-jährigem Abstand  
ein Peer Review in allen nationalen sta-
tistischen Systemen der Mitgliedsländer 
statt (Herzner, 2021). Die Ergebnisse des 
Peer Review sollen der Verbesserung der 
Strukturen und Prozesse der Statistik- 
erstellung als auch der statistischen Ergeb-
nisse dienen.

Das Statistische Landesamt Baden-Würt
temberg hat sich 2022 als eines von drei 
Statistischen Landesämtern am Peer Re-
view beteiligt und die Ergebnisse zum An-
lass genommen, das interne Qualitätsma-
nagement neu aufzustellen (vgl. Rigbers/ 
Dreher, 2022). Mit einem Qualitätszirkel, 
der in den Abteilungen verankert ist, und 
die Weiterentwicklung der Qualitätssicher
ungsinstrumente amtsintern sowie im Ver-
bund vorantreibt und begleitet, soll auch 
weiterhin eine hohe Qualität der statisti-
schen Produktionsprozesse und -ergebnis
se sichergestellt werden.

3.11		 Geschäftsstelle des Länder­
arbeitskreises Energiebilanzen

Seit den 1990er-Jahren hat der Länderar-
beitskreis (LAK) Energiebilanzen als freiwil-
liger Zusammenschluss von Statistischen 
Landesämtern und zuständigen Landes-
ministerien die Methodik sowie die Erstel
lung der Energie- und CO2-Bilanzen der 
Bundesländer koordiniert. Dies sichert eine 

zwischen den Bundesländern vergleich-
bare Datengrundlage, insbesondere für das  
Energie-, Treibhausgas- und Nachhaltig-
keitsmonitoring.

2022 konnten die Statistischen Landesäm- 
ter mit einer Initiative (aus Baden-Württem-
berg) erreichen, dass die akute Gefährdung 
dieser Arbeit – durch eine zunehmend per-
sonell und finanziell unzureichende Aus-
stattung – auf eine neue und professionelle 
Grundlage gestellt wird. Die Energieminis
terkonferenz beschloss die Gründung einer 
Geschäftsstelle, die gemeinsam finanziert 
wird. Die Geschäftsstelle ist am Standort 
in Fellbach angesiedelt und wird derzeit 
aufgebaut.

Damit wird der zunehmenden politischen 
Bedeutung und Komplexität der Energie- 
und CO2-Bilanzierung durch Energiewende, 
Klima- und Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Rechnung getragen und eine abgestimmte 
Energiebilanzierung der Bundesländer si-
chergestellt.

Verhaltenskodex für europäische Statistiken
Quelle: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2018.

VERHALTENSKODEX 
FÜR 
EUROPÄISCHE 
STATISTIKEN

Für die nationalen statistischen Ämter 
und Eurostat (statistisches Amt der EU)

Angenommen vom  
Ausschuss für das Europäische Statistische System

am 16. November 2017
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4.	 Herausforderungen eines modernen Informations
dienstleisters

In diesem Kapitel werden mit Bezug auf  
die zunehmend schnellere technologische 
Entwicklung und den hohen Stellenwert, 
den Daten mittlerweile für Politik, Wirt- 
schaft und Gesellschaft erlangt haben, 
die Herausforderungen beschrieben, die  
die amtliche Statistik meistern muss.

4.1.	 Amtliche Statistik in einer  
digitalen Welt  

Aus der Darstellung der Entwicklungen 
der letzten Jahrzehnte wird deutlich, dass 
die Technologie ein „Ermöglicher“ der 
effizienteren Erhebung und Verarbeitung 
von Massendaten war. Zugleich war die 
technologische Entwicklung aber auch ein 
„Treiber“ für die Statistikproduktion, da 
mit ihr neue Möglichkeiten einhergingen 

und diese auch zu Veränderungen in den 
Erwartungshaltungen von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft führten.

Die Erhebung und qualitätsgesicherte  
Aufbereitung von Daten verläuft heute 
in den meisten Statistiken überwiegend  
elektronisch und weitgehend medien-
bruchfrei. Dabei sind die Statistischen 
Ämter allerdings von der Ausstattung 
der Auskunftsgebenden (Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen, Verbän-
de und Verwaltungen usw.) abhängig: 
Die anstehende, aber noch nicht voll-
ständige Digitalisierung der Bauämter  
ist hier ein Beispiel und die ca. 329 000 
Bürgerinnen oder Bürger in Baden-Würt
temberg ohne Internetanschluss sind ein 
weiteres Beispiel (Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg, 2024).

Im Zuge der retrospektiven Digitalisierung werden die Bestände der Bibliothek digitalisiert. Mittler-
weile kann der größte Teil der vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg herausgegebenen 
Veröffentlichungen ab 1950 ff. online in der Datenbank „Statistische Bibliothek“ kostenfrei recher-
chiert und aufgerufen werden.
Foto: Barosanu – stock.adobe.com
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Angesichts der gegebenen technologi- 
schen Möglichkeiten sind die Erwartungen 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft  
an schnell verfügbare aktuelle und quali-
tätsgesicherte Daten hoch, gehen aber nicht 
mit einer entsprechenden Ressourcenaus-
stattung des Statistischen Landesamtes 
einher – ein Spannungsfeld, dass seit lan-
gem besteht und sich derzeit angesichts 
der rasanten technologischen Entwicklung 
verstärkt.

In Baden-Württemberg soll mit der Grün-
dung des IT-Landesdienstleisters BITBW 
2015 die Digitalisierung der Verwaltung 
vorangebracht werden. Seit 2017 stand 
fest, dass die Bürokommunikation und  
die Betriebsinfrastruktur des Statistischen 
Landesamtes zur BITBW „migrieren“ 
sollten. Die besonderen Anforderungen 
an Informationssicherheit und Datenschutz 
sowie die technologischen Gegebenheit- 
en im Statistischen Verbund (gemeinsame 
Softwareentwicklung, zentrale Datenhal-
tung usw.) stellten allerdings lange eine 
große Herausforderung für die Umsetzung 
dar. 2021/2022 wurden schließlich über  
ein Vorprojekt, die Anforderungen spezifi-
ziert; 2022 konnte dann die Migration der 
Bürokommunikation vorgenommen wer-
den. Im Zusammenhang mit dem eben-
falls lange geplanten Umzug des Amtes 
in ein neues Gebäude in Fellbach wurde 
dann auch weitere Betriebsinfrastruktur zur 
BITBW migriert. Damit arbeitet das Statis

8	 Weitere Informationen unter „Experimentelle Statistiken“ unter https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/_inhalt.
html#sprg364080 (Abruf: 12.07.2024).

tische Landesamt zum größten Teil auch 
auf dem aktuellen technologischen Stan-
dard der Landesverwaltung. 

Die derzeitigen Entwicklungen im Bereich 
künstliche Intelligenz (KI)/Maschinelles Ler-
nen (ML) versprechen für die mit vielen 
Routineschritten versehene Statistikpro-
duktion eine Reihe von Anknüpfungs- und 
damit mögliche Entlastungsoptionen, die 
eigentlich größere Investitionen verlangen. 
Das Statistische Landesamt geht hier mit 
kleinen Projekten schrittweise voran.

Die technologische Entwicklung hat neue 
Datenarten (sogenannte „Neue Digitale 
Daten“ wie zum Beispiel Mobilfunkdaten, 
elektronische Mautdaten, Scannerdaten 
etc.) hervorgebracht, die zum Teil ein großes 
Nutzenpotenzial versprechen, deren Ver-
wendbarkeit als amtliche Daten jedoch auf-
grund der hohen Qualitätsanforderungen 
der amtlichen Statistik sorgfältig geprüft 
werden muss. Die amtliche Statistik hat  
hier Kriterien entwickelt, die Daten erfüllen 
müssen, wenn sie langfristig in das Statis
tische Programm aufgenommen werden 
sollen:8

•	 Gesicherter Datenzugang,

•	 geeignete IT-Infrastruktur,

•	 Transparenz des datengenerierenden 
Prozesses,

•	 Genauigkeit, Zuverlässigkeit und  
Kohärenz,

•	 Aktualität und Pünktlichkeit,

•	 Effizienzgewinn,

•	 Kosten-Nutzen-Aspekte,

•	 Standardisierung.

In diesem Zusammenhang ist auch die  
Registermodernisierung und die Nutzung 
von Verwaltungsdaten ein Bereich, in  
dem große Entlastungsmöglichkeiten für 

Experimentelle Statistik: „Digitale Kassenzettel“ im Lebensmitteleinzel-
handel ermöglichen die Erstellung von Absatzindizes nach Warengruppen
Foto: Jürgen Fälchle – stock.adobe.com

https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/_inhalt.html#sprg364080
https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/_inhalt.html#sprg364080
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die Auskunftsgebenden zu erwarten sind, 
allerdings sind nur langsam Fortschritte 
festzustellen. Als ein positives Beispiel ist 
hier das Basisregister für Unternehmens-
stammdaten zu nennen: Dessen Ziel ist, 
in Verbindung mit einer bundeseinheit-
lichen Wirtschaftsnummer Unternehmen 
von Berichtspflichten zu entlasten, indem 
Mehrfachmeldungen der Stammdaten  
an unterschiedliche Register vermieden  
werden („Once-Only-Prinzip“). Die Ein
führung eines Basisregisters für Unterneh-
mensstammdaten beinhaltet ein großes 
Bürokratieentlastungspotenzial für Unter-
nehmen. Gleichzeitig verspricht die Ein
führung des Basisregisters dazu beizu-
tragen, die Qualität der Registerdaten zu 
verbessern und die Effizienz der Verwal-
tung durch die Vernetzung der Register 
zu erhöhen.

Es ist derzeit nicht absehbar, ob und  
gegebenenfalls wann diese neue Daten- 
arten und Datenquellen auch den Charak
ter der amtlichen Statistik grundlegend 
verändern – wenn aus „anderen Gründen 
verfügbare Daten“ regelmäßig in einem 
großen Umfang vorliegen und Techno-
logie ihre zeitkritische und nutzendenge-
rechte Aufbereitung ermöglicht, werden 
eigenständige Erhebungen sicherlich aus 

guten Gründen zunehmend in Frage ge-
stellt werden.

Mit der technologischen Entwicklung gehen 
auch entsprechende neue oder weiterge-
hende Anforderungen an den Schutz per-
sonenbezogener oder -beziehbarer Daten 
(„Informationelles Selbstbestimmungs-
recht“) und die Informationssicherheit wie 
beispielsweise die Zwei-Faktor-Authentifi-
zierung einher. Dabei sind auch die mit der 
Novellierung der EU-Statistikverordnung 
angestrebte erweiterte Datenverknüpfung 
und die Nutzung privat gehaltener Daten 
zu betrachten, aus denen sich derzeit im 
Detail noch nicht absehbare Folgen erge-
ben können.

4.2.	 Amtliche Statistik im  
Datenökosystem

Die Amtliche Statistik hat ihr Informations-
monopol schon lange verloren. Bereits in 
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt-
krieg kamen andere amtliche Daten, die 
durch Fachbehörden erhoben wurden, 
hinzu. Dr. Klaus Szameitat, Präsident des 
Statistischen Landesamtes von 1968 bis 
1980, verweist hier 1970 eindringlich auf 
das Prinzip der fachlichen Konzentration, 

Beispiel einer interaktiven Visualisierung von Mobilfunkdaten
Quelle: Heinen, Kevin: Neue digitale Daten und Methoden in der amtlichen Statistik, in: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 
11+12/2022, S. 64.
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dass kaum mehr einzuhalten sei (Statis-
tisches Landesamt Baden-Württemberg, 
1970, S. 22). Diese Konkurrenz für die amt-
liche Statistik, die ja mittlerweile ein Teil 
des europäischen statistischen Systems 
ist, besteht nach wie vor und verstärkt sich 
durch die in den letzten Jahr(zehnt)en ent-
standene Datenökonomie.9

Die Datenbestände (zum Beispiel Mobilfunk-
daten, Scannerdaten, diverse Messdaten 
usw.) und der Datenbedarf haben sich mit 
der Ausdifferenzierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft weiter vergrößert und können 
heute durch die technologischen Gegeben-
heiten und Möglichkeiten auch in ganz an-
derer Weise realisiert werden. Mittlerweile 
gelten Daten – und die amtliche Statistik 
bildet hier nur einen kleinen Teil – als eine 
der wichtigsten Rohstoffe der Gegenwart.10 
Auch wenn die statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder mit experimen-
tellen Daten (Fernerkundungsdaten, Geo-
daten usw.) experimentieren und arbeiten, 
können sie aufgrund sehr eingeschränk-
ter Ressourcen, aber auch aufgrund der 
hohen Qualitätsstandards für Daten der 
amtlichen Statistik und aufgrund fehlender 
rechtlicher Grundlagen für den Zugang zu 
diesen Daten mit den Entwicklungen in der 
Privatwirtschaft kaum mithalten.

Die Alleinstellungsmerkmale der amtlichen 
Statistik sind ihre, auch europaweit abge-
sicherte Qualitätsstandards, die langen 
Zeitreihen ihrer Daten und die Wahrung 
des Statistikgeheimnisses, das auch bei der 
Verknüpfung von Daten aus verschiedenen 
Quellen den Datenschutz sicherstellen kann.

Die Entwicklung geht in Richtung eines  
breiteren Zugangs und Austausches von 
Daten sowie der Verknüpfung verschie-
denartigster Daten durch Akteurinnen und 
Akteure in Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft. Damit werden für die statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder riesige 
Herausforderungen erkennbar: Da ihre Ar-

9	 Beispielsweise Fachbehörden, die eigene Daten erheben. Hinzu kommen verschiedenste Register (zum Beispiel das Kraftfahrt-
bundesamt) und mit Bezug auf das Stichwort Datenökonomie auch Daten von Unternehmen (zum Beispiel Mobilfunktdaten).

10	 Diese immer wieder erwähnte Analogie hinkt allerdings daran, dass ein Rohstoff wie Öl nur einmal genutzt werden kann, wäh-
rend Daten der amtlichen Statistik durch ihre Nutzung nicht verbraucht werden, sondern auch anderen Nutzenden weiterhin zur 
Verfügung stehen.

11	 Im Gegensatz zur klassischen Prognose (Forecasting) ist ein Nowcast (engl. von „now“) bzw. eine Gegenwartsvorhersage eine 
sehr frühe Schätzung noch während oder kurz nach Ablauf einer Berichtsperiode.

beit zu großen Teilen vom Bundesstatis
tikgesetz und Spezialgesetzen konturiert 
wird, können sie die Anforderungen, die die 
sogenannte Datenökonomie stellt, derzeit 
kaum bewältigen.

Dabei geht es nicht darum, den erforder-
lichen Datenschutz – ob es sich um das Recht 
der informationellen Selbstbestimmung 
oder Geschäftsgeheimnisse handelt – zu 
negieren, sondern vielmehr diese Rechte 
mit den gesellschaftlichen und politischen 
Rechten für eine sachgerechte Planung po-
litischer Entscheidungen und erkenntnisori-
entierte Forschung in Einklang zu bringen.

Vorausschätzungen und Prognosen (Be-
völkerung, Schülerzahlen, Pflegebedürftige 
usw.) auf aktuellem methodischen Stand 
sind wichtige „Stellgrößen“ in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Dies gilt auch für 
Nowcasts und Forecasts11 (BIP usw.) für 
die wirtschaftliche Entwicklung.

Die amtliche Statistik muss ihre Rolle als 
zentrales Element der Informationsinfra-
struktur offensiv herausarbeiten. Dazu be-
darf es für sie auch an Möglichkeiten zur 
flexibleren Anordnung und Ausgestaltung 
von statistischen Erhebungen und insbe-
sondere einer verstärkten Analysetätigkeit, 
die auch Datenverknüpfungen zwischen 
statistischen Daten verschiedener Bereiche 
sowie mit externen Daten umfasst. 

Die zunächst pessimistisch klingende Äu-
ßerung des ehemaligen Präsidenten des 
Statistischen Bundesamtes, Dieter Sar-
reither (2015), sollte als Herausforderung 
positiv aufgenommen werden: „Die amt-
liche Statistik hat keine Bestandsgarantie. 
[...] Wenn es die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder dann [in 20 Jahren] 
noch geben sollte, kann es nur an deren 
speziellen Qualitäten liegen. Als da sind: 
Verpflichtung zur Objektivität, zur Neutra-
lität, vor allem aber zur Gesetzmäßigkeit.“ 
(Sarreither, 2015, S. 15). 
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Abkürzungen

AESS	 Ausschuss für das Europäische Statistische System

AG SteP	 Arbeitsgruppe „Standardisierung des Produktionsprozesses“

AK VGRdL	 Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“

AOU	 Ausschuss Organisation und Umsetzung

ASP	 Ausschuss für das Statistische Programm

BDI	 Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

BDA 	 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

BIP	 Bruttoinlandsprodukt

BITBW	 Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (zentrale Dienstleisterin für 
Informationstechnologie in der Landesverwaltung Baden-Württemberg)

BMBF	 Bundesministerium für Bildung und Forschung

BStatG	 Bundesstatistikgesetz

BWS	 Bruttowertschöpfung

BVerfG	 Bundesverfassungsgericht

CO2	 Kohlendioxid

DSGVO 	 Datenschutz-Grundverordnung

EDV	 elektronische Datenverarbeitung

EG	 Europäische Gemeinschaft

ESS	 Europäisches Statistisches System

ESVG	 Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen

EU	 Europäische Union

FaFo	 FamilienForschung Baden-Württemberg

FDZ	 Forschungsdatenzentrum

GMAS 	 Geschäftsprozessmodell Amtliche Statistik

IDEV	 Internet Datenerhebung im Verbund
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IWH	 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Halle

IT	 Information Technology/Informations-Technologie

IT.NRW	 Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-Dienst-
leister des Landes und Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen)

KI	 künstliche Intelligenz

LAK	 Länderarbeitskreis Energiebilanzen

LUBW	 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

NSÄ	 nationalen statistische Ämter

ONA	 Other National Authorities

RWI	 Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen

VGR	 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

ZEW 	 Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim





So erreichen Sie uns

Statistisches Landesamt  
Baden-Württemberg 
Raiffeisenplatz 5 
70736 Fellbach

Telefon 0711/ 641- 0 Zentrale 
Telefax 0711/ 641- 24 40 
poststelle@stala.bwl.de

www.statistik-bw.de 

Zentraler Auskunftsdienst
Telefon 0711/ 641- 28 33 
auskunftsdienst@stala.bwl.de

Pressestelle
Telefon 0711/ 641- 24 51 
pressestelle@stala.bwl.de

Vertrieb
Telefon 0711/ 641- 28 66 
vertrieb@stala.bwl.de

Bibliothek
Telefon 0711/ 641- 21 33 
bibliothek@stala.bwl.de

Kontaktzeiten
Montag bis Donnerstag 9.00 – 15.30 Uhr,  
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr



Statistisches Landesamt Baden-Württemberg • Raiffeisenplatz 5 • 70736 Fellbach • Telefon 0711/ 641- 0 Zentrale
Telefax 0711/ 641- 24 40 • poststelle@stala.bwl.de • www.statistik-bw.de


	Rückblick auf die letzten 50 Jahre amtliche Statistik in Baden-Württemberg
	Impressum
	Zeichenerklärung und Abkürzungen
	Editorial
	Inhalt
	Neuer Standort des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg – von Heslach (1974) nach Fellbach (2024)
	1. Kurzer Rückblick auf die Geschichte des Statistischen Landesamtes
	2. Der robuste Kern – Aufgabenteilung, Prozesse und Prinzipien
	3. Markante Entwicklungen
	3.1 Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ (1972 bis heute)
	3.2 Statistischer und prognostischer Jahresbericht (1973 bis 2003)
	3.3 FaFo – FamilienForschung Baden-Württemberg (1982 bis heute)
	3.4 Volkszählung 1983 und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
	3.5 Landesstatistikgesetz 1991
	3.6 Statistik geht online (1997 bis heute)
	3.7 Einrichtung der Forschungsdatenzentren (2002 bis heute)
	3.8 Masterplan zur Reform der amtlichen Statistik (2003)
	3.9 Europäisierung der amtlichen Statistik– Entstehung des Europäischen Statistischen Systems
	3.10 Etablierung eines Qualitätsmanagements für das Europäische Statistische System
	3.11 Geschäftsstelle des Länderarbeitskreises Energiebilanzen

	4. Herausforderungen eines modernen Informationsdienstleisters
	4.1. Amtliche Statistik in einer digitalen Welt
	4.2. Amtliche Statistik im Datenökosystem

	Literatur
	Abkürzungen
	So erreichen Sie uns




